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4 0 . Verordnung: Umlegung von Teilen der Attersee Straße, der Ennstal Straße, der Gasteiner
Straße, der Katschberg Straße, der Lamprechtshausener Straße, der Paß
Gschütt Straße, der Salzachtal Straße sowie der Wiener Straße auf neu her-
gestellte bzw. neu herzustellende Straßenteilstücke und Auflassung von Tei-
len der Mondsee Straße, der Paß Gschütt Straße sowie der Salzachtal Straße
als Bundesstraße

4 1 . Verordnung: Mindestsätze für die Bemessung der Ergänzungszulage für die Pensions-
parteien des Dorotheums

4 2 . Verordnung: Anordnung einer allgemeinen Viehzählung und von Schweinezwischen-
zählungen

4 3 . Kundmachung: Mitteilungen gemäß Artikel 13 des Übereinkommens über die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts-
pflicht gegenüber Kindern

4 0 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 14. Jänner 1970,
mit der Teile der Attersee Straße, der Ennstal
Straße, der Gasteiner Straße, der Katschberg
Straße, der Lamprechtshausener Straße, der
Paß Gschütt Straße, der Salzachtal Straße so-
wie der Wiener Straße auf neu hergestellte
bzw. neu herzustellende Straßenteilstücke
umgelegt und Teile der Mondsee Straße, der
Paß Gschütt Straße sowie der Salzachtal
Straße als Bundesstraße aufgelassen werden

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

1. Das Straßenteilstück der Attersee Straße wird
von km 58,300 (alt) bis km 59,100 (alt) im Be-
reich der Gemeinde Hof bei Salzburg auf eine
neu herzustellende Straßentrasse umgelegt. Diese
führt von km 58,300 (alt) in südöstlicher Rich-
tung südwestlich des Weilers Elsenwang und
schließt diesen mit einem Verkehrsbauwerk an
die bestehende Trasse der Attersee Straße bei
deren km 58,700 (alt) an. Sie verläuft sodann in
südlicher Richtung bis zur Einbindung in die be-
stehende Trasse der Attersee Straße bei
km 58,900 (alt);

2. das Straßenteilstück der Ennstal Straße
wird

a) von km 9,720 (alt) bis km 11,202 (alt) im
Bereich der Gemeinde Hüttau auf eine neu her-
zustellende Straßentrasse, welche von km 9,720
unmittelbar nördlich des Gleiskörpers der Öster-
reichischen Bundesbahnen, Linie Selzthal—

Bischofshofen, verläuft und bei km 11,202 (alt)
wieder in die bestehende Trasse der Ennstal
Straße einmündet, umgelegt;

b) von km 21,517 (alt) bis km 26,673 (alt) im
Bereich der Gemeinde Radstadt auf eine neu her-
zustellende Straßentrasse umgelegt. Diese führt
von km 21,517 (alt) in westöstlicher Richtung
durch eine Senke nördlich des Ortskernes von
Radstadt, folgt dem Gleiskörper der Bahnlinie
Selzthal—Bischofshofen an seiner Nordseite und
mündet bei km 26,673 (alt) wieder in die be-
stehende Trasse der Ennstal Straße ein. Von
km 22,800 (alt) ausgehend, wird über ein Ver-
kehrsbauwerk eine Verbindung zwischen der
alten Trasse der Ennstal Straße und der neu her-
zustellenden Trasse geschaffen;

3. das Straßenteilstück der Gasteiner Straße
wird von km 0,800 (alt) bis km 3,400 (alt) im
Bereich der Gemeinde Lend auf eine neu herzu-
stellende Straßentrasse umgelegt, welche bei
km 0,800 (alt) über ein Verkehrsbauwerk von
dem neu herzustellenden Teilstück der Salzachtal
Straße abzweigt. Sie führt weiter in einem Tun-
nel durch eine Felsnase und erreicht den soge-
nannten „Wegmachergraben". Sodann folgt sie
bis km 1,500 (alt) der bestehenden Trasse der
Gasteiner Straße, führt neuerlich durch einen
etwa 720 m langen Tunnel bis zur sogenannten
„Kreuzrinne". Anschließend führt sie über ein
etwa 290 m langes Lehnenbauwerk und von
km 2,450 (alt) wieder durch einen Tunnel, wel-
cher bis zur bestehenden Klammsteinbrücke reicht
und bei km 3,400 (alt) in die bestehende Trasse
der Gasteiner Straße einbindet;
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4. das Straßenteilstück der Katschberg Straße
wird im Bereich der Gemeinde Radstadt von
km 0,000 bis km 1,300 (alt) über ein Verkehrs-
bauwerk von der umgelegten Trasse der Ennstal
Straße abzweigend, etwa 100 m östlich der be-
stehenden Kreuzung die Bahnlinie der Österreichi-
schen Bundesbahnen Selzthal—Bischofshofen
überbrückend und bei km 1,300 (alt) wieder in
die bestehende Trasse der Katschberg Straße ein-
bindend, umgelegt;

5. die Lamprechtshausener Straße wird im Be-
reich der Gemeinde Bergheim von km 2,989 (alt)
bis km 10,110 (alt) auf eine neu herzustellende
Straßentrasse umgelegt. Diese beginnt bei
km 2,989 (alt) westlich des Umspannwerkes
Hagenau, verläuft sodann annähernd parallel zur
Lokalbahn Salzburg—Lamprechtshausen und be-
rührt nach rund 400 m den Bahnhof Bergheim.
In unmittelbarer Nähe der Bahnstation werden
die Lengfeldner Landesstraße und die Ortsschafts-
straßen Bahnhofstraße und Schlachthofstraße über
ein Verkehrsbauwerk in die Bundesstraße einge-
bunden. Von hier wendet sich die Trasse nach
Norden zur Fischach und überquert diese bei
Fluß-km 1,22 rund 80 m oberhalb des bestehen-
den Fußgängersteges. Nach Überquerung der
Fischach führt die Trasse um die Streusiedlung
Sieglmühle, überquert die Gemeindestraße nach
Muntigl rund 100 m östlich der alten Trasse der
Lamprechtshausener Straße bei km 5,820 (alt),
kreuzt diese bei km 6,440 (alt) und verläuft so-
dann bis km 7,400 (alt) im Bereich der bestehen-
den Straßentrasse. Von km 7,400 (alt) bis
km 8,400 (alt) wird die bestehende Straßentrasse
benützt. Von km 8,400 (alt) verläuft die neu her-
zustellende Trasse sodann in nordöstlicher
Richtung, überquert den Antheringer Bach und
die Bahnhofstraße 200 m östlich der Ortsmitte
von Anthering, wendet sich von dort zur alten
Trasse der Lamprechtshausener Straße und mün-
det bei km 10,600 (alt) wieder in diese ein;

6. die Paß Gschütt Straße wird im Bereich der
Gemeinde Rußbach von km 26,900 (alt) bis
km 28,740 (alt) auf eine neu herzustellende
Straßentrasse umgelegt. Diese verläuft von
km 26,900 (alt) in einem südöstlichen Bogen,
unterführt einen Ortschaftsweg, setzt sich weiter
in nordöstlicher Richtung fort, führt südöstlich
des Gasthauses Waldwirt und kreuzt im weiteren
Verlauf den Triebenbach. Von km 28,250 (alt)
und von km 28,350 (alt) wird je eine Verbindung
zwischen der bestehenden und der neu herzustel-
lenden Trasse der Paß Gschütt Straße geschaffen
und bei km 28,740 (alt) erfolgt sodann die Ein-
bindung in die bestehende Trasse der Paß Gschütt
Straße;

7. die Salzachtal Straße wird
a) von km 24,010 (alt) bis km 24,730 (alt) im

Bereich der Gemeinde Kuchl auf eine neu her-

zustellende Straßentrasse, welche von km 24,010
(alt) in südwestlicher Richtung in einer Senke
zwischen der Bahnlinie der Österreichischen Bun-
desbahnen Salzburg—Wörgl und der bestehen-
den Trasse der Salzachtal Straße verläuft, die
Trasse der Tauernautobahn kreuzt und weiter in
südlicher Richtung bis zur Einbindung in die
bestehende Trasse der Salzachtal Straße bei
km 24,730 (alt) verläuft, umgelegt;

b) von km 40,300 (alt) bis km 41,900 (alt) im
Bereich der Gemeinde Werfen auf eine neu her-
zustellende Straßentrasse umgelegt, welche von
km 40,300 (alt) in gestreckter Linienführung in
südlicher Richtung entlang der bestehenden
Trasse der Salzachtal Straße führt. Von
km 40,500 (alt) an umfährt sie sodann die Ort-
schaft Sulzau im Osten, überquert bei Bahn-km
39,800 die Bahnlinie der Österreichischen Bundes-
bahnen Salzburg—Bischofshofen sowie die be-
stehende Trasse der Salzachtal Straße bei
km 41,180 (alt) und in weiterer Folge die Salz-
ach bei Fluß-km 104,500. Sie berührt sodann bei
km 41,600 (alt) die bestehende Trasse der Salz-
achtal Straße, verläuft südlich der bestehenden
Straßentrasse in einem leichten Bogen in süd-
östlicher Richtung und bindet bei km 41,900 (alt)
wieder in die besthende Trasse der Salzachtal
Straße ein;

c) von km 72,674 (alt) bis km 82,500 (alt) im
Bereich der Gemeinde Lend auf eine neu her-
zustellende Straßentrasse umgelegt. Diese zweigt
bei km 72,674 (alt) von der bestehenden Trasse
der Salzachtal Straße ab, überquert die Salzach,
die Bahnlinie der Österreichischen Bundesbahnen
Schwarzach-St. Veit — Wörgl sowie die be-
stehende Trasse der Salzachtal Straße bei deren
km 73,340 (alt) steigt zwischen der Bahntrasse der
Bahnlinie der Österreichischen Bundesbahnen
Salzburg—Bischofshofen—Schwarzach-St. Veit—
Wörgl—Innsbruck und der Tauernbahn
an, überquert die Gasteiner Ache und erreicht
den Ortsteil Gigerach oberhalb Lend, wo sie
die Gasteiner Straße bei km 0,800 (alt) kreuzt.
Von Gigerach führt sie weiter in westlicher und
schließlich in nordwestlicher Richtung, überquert
den Teufenbach und Reitbach oberhalb Lend und
führt über die Terrassen zwischen Sandbauer und
Au. Von hier aus verläuft sie in westlicher Richtung
durch die Nordhänge des Heuberges, überquert
die Salzach und die Bahnlinie der Österreichi-
schen Bundesbahnen Salzburg—Bischofshofen—
Schwarzach-St. Veit—Wörgl—Innsbruck neuer-
lich und mündet bei der Bahnstation Eschenau
wieder in die bestehende Trasse der Salzachtal
Straße (km 82,500/alt) ein;

d) von km 95,680 (alt) bis km 100,080 (alt) im
Bereich der Gemeinde Bruck an der Glockner-
straße auf eine neu herzustellende Straßentrasse
umgelegt. Diese verläuft von km 95,680 (alt) in
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südwestlicher Richtung, überquert die Bahnlinie
der Österreichischen Bundesbahnen Schwarzach-
St. Veit—Wörgl bei Bahn-km 95,450 und die
Salzach bei Fluß-km 159,800. Sie führt sodann
südlich des verbauten Gebietes des Ortes Bruck
an der Glocknerstraße, wobei die „Großglockner
Hochalpenstraße" und die neu herzustellende
Ortszufahrtsstraße nach Bruck kreuzungsfrei
überquert werden. Westlich der Ortschaft Bruck
quert die Trasse die Salzach bei Fluß-km 162,450,
verläuft sodann parallel zur Bahnlinie der Öster-
reichischen Bundesbahnen Salzburg—Bischofs-
hofen — Schwarzach-St. Veit—Wörgl—Innsbruck,
und zwar südlich derselben bis zur Ein-
bindung der neuen Trasse in die bestehende
Salzachtal Straße bei km 100,080 (alt);

8. die Wiener Straße wird von km 288,560
(alt) bis km 290,300 (alt) im Bereich der Ge-
meinde Eugendorf auf die neu herzustellende
Straßentrasse von km 288,560 (alt) östlich der be-
stehenden Trasse der Wiener Straße und des
Weilers Schaming verlaufend, den Eugenbach
überbrückend und bei km 290,400 (alt) wieder in
die bestehende Trasse der Wiener Straße einbin-
dend, umgelegt;

9. die Straßenteilstücke der Mondsee Straße im
Bereich der Gemeinde Straßwalchen werden von
km 0,465 (alt) bis km 1,650 (alt) und von
km 2,100 (alt) bis km 2,750 (alt),

10. die Straßenteilstücke der Paß Gschütt Straße
im Bereich der Gemeinde Golling werden

von km 25,910 (alt) bis km 26,820 (alt),
von km 29,000 (alt) bis km 31,850 (alt) und
von km 32,760 (alt) bis km 33,585 (alt),

11. die Straßenteilstücke der Salzachtal Straße
im Bereich der Gemeinden Abtenau, Rußbach
und Gosau werden

von km 31,960 (alt) bis km 32,230 (alt) und
von km 33,520 (alt) bis km 33,730 (alt)

auf neu hergestellte Straßenteilstücke umgelegt
und die bisherigen Straßenteilstücke als Bundes-
straße aufgelassen.

Kotzina

4 1 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 20. Jänner 1970 über die Min-
destsätze für die Bemessung der Ergänzungs-
zulage für die Pensionsparteien des Doro-

theums

Auf Grund des Artikels IV Abs. 2 des Bundes-
gesetzes vom 12. Juni 1969, BGBl. Nr. 228, wird
im Zusammenhang mit den §§ 1 Abs. 9 und 26
Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,

sowie mit § 14 des Dorotheums-Bediensteten-
gesetzes, BGBl. Nr. 194/1968, im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5
des Pensionsgesetzes 1965 beträgt für die Pen-
sionsparteien des Dorotheums:

a) für den Bediensteten des Ruhestandes
1283 S. Der Mindestsatz erhöht sich für
die Ehefrau, die bei der Bemessung der
Haushaltszulage zu berücksichtigen ist, um
499 S und für jedes Kind, das bei der Be-
messung der Haushaltszulage zu berück-
sichtigen ist, um 200 S;

b) für die Witwe 1283 S. Der Mindestsatz er-
höht sich für jedes Kind, für das der
Witwe eine Haushaltszulage gebührt, um
200 S;

c) für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 480 S und nach diesem
Zeitpunkt 852 S;

d) für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 721 S und nach diesem
Zeitpunkt 1283 S;

e) für eine frühere Ehefrau 1283 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem auf die
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Soronics

4 2 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 21. Jänner
1970, mit der eine allgemeine Viehzählung
und Schweinezwischenzählungen angeordnet

werden
Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1

und 2, 7 Abs. 1 und 7 sowie der §§ 8 und 10
Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBl.
Nr. 91, wird — hinsichtlich des § 8 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen —
verordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat im Jahre 1970 eine allgemeine Viehzählung
und Schweinezwischenzählungen durchzuführen.

§ 2. (1) Stichtag für die allgemeine Viehzählung
ist der 3. Dezember. Die Zählung ist als Voll-
erhebung durchzuführen.

(2) Die Schweinezwischenzählungen sind mit
Stichtag 3. März und 3. September in Form von
Stichprobenerhebungen durchzuführen.

§ 3. Bei der allgemeinen Viehzählung sind zu
erfassen:

a) der Bestand an Pferden, Rindern, Schwei-
nen, Schafen und Hühnern, gegliedert nach
Alter, Geschlecht und Verwendungszweck,
sowie der Bestand an Ziegen, Gänsen und
Enten;
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b) die Hausschlachtungen von Stechvieh (Käl-
bern, Schweinen und Schafen) im Zeitraum
des dem Stichtag vorangegangenen Jahres.

§ 4. Bei den Schweinezwischenzählungen sind
der Bestand an Schweinen, gegliedert nach Alter,
Geschlecht und Verwendungszweck, sowie die
Hausschlachtungen von Schweinen, die im Zeit-
raum von drei Monaten vor dem Stichtag vor-
genommen worden sind, zu erfassen.

§ 5. Zur Auskunftserteilung sind alle Personen
verpflichtet, die in den §§ 3 und 4 der Verord-
nung bezeichnete Tiere besitzen oder im Er-
hebungszeitraum Stechvieh hausgeschlachtet
haben.

§ 6. Die Erhebung ist von der Gemeinde in
der Form durchzuführen, daß vom Bürgermeister
ernannte Zähler an Ort und Stelle auf Grund
mündlicher Befragung Erhebungslisten ausfüllen.
Die Gemeinde hat an Hand dieser Listen die
Gemeindesumme zu bilden und auf das Ge-
meindeblatt zu übertragen. Die Erhebungslisten
und die Urschrift des Gemeindeblattes verbleiben
bei der Gemeinde, welche diese Unterlagen zwei
Jahre hindurch aufzubewahren hat.

§ 7. (1) Die Gemeinden haben die Reinschrift
des Gemeindeblattes bis spätestens zum neunten
Tag nach dem jeweiligen Stichtag der Bezirksver-
waltungsbehörde vorzulegen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die
Gemeindeblätter zu sammeln und deren Ergeb-
nisse — außer bei den Schweinezwischenzählun-
gen — in eine Bezirksliste zu übertragen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben
a) bei der allgemeinen Viehzählung bis späte-

stens zum fünfzehnten Tag und
b) bei den Schweinezwischenzählungen bis

spätestens zum zwölften Tag
nach dem jeweiligen Stichtag die Gemeindeblätter
und die Bezirkslisten an das Österreichische Sta-
tistische Zentralamt weiterzuleiten.

(4) Die Städte mit eigenem Statut haben die
Reinschrift des Gemeindeblattes bis spätestens
zum fünfzehnten Tag nach dem jeweiligen Stich-
tag direkt an das Österreichische Statistische Zen-
tralamt einzusenden.

§ 8. Den Gemeinden ist auf Antrag eine Ab-
findung der ihnen bei der Mitwirkung an den
statistischen Erhebungen entstehenden Kosten in
der Höhe

a) von S 6'60 bei der allgemeinen Viehzählung
und der Erhebung der Hausschlachtungen
von Stechvieh und

b) von S 3'30 bei den Schweinezwischenzäh-
lungen sowie bei den Erhebungen der Haus-
schlachtungen von Schweinen

je Tierbesitzer zu gewähren.

§ 9. Einzelangaben, die im Zuge der Erhebun-
gen bekanntgeworden sind und sich auf den
Viehbestand (allgemeine Viehzählung) beziehen,
dürfen auch für Zwecke der Vollziehung der
Tierzuchtförderungsgesetze, Tierseuchenkassen-
gesetze, Gemeindewasserversorgungsgesetze, des
Landwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 155/1960, zu-
letzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. Nr. 449/
1968, des Marktordnungsgesetzes, BGBl. Nr. 276/
1958, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl.
Nr. 452/1969, des Tierseuchengesetzes, RGBl.
Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 128/1954, sowie des Bang-
seuchengesetzes, BGBl. Nr. 147/1957, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 115/1960,
herangezogen werden.

Schleinzer

4 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
20. Jänner 1970 betreffend Mitteilungen ge-
mäß Artikel 13 des Übereinkommens über
die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen auf dem Gebiet der Unter-

haltspflicht gegenüber Kindern

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung haben nachstehende Staaten gemäß Ar-
tikel 13 des Übereinkommens über die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen
auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber
Kindern (BGBl. Nr. 294/1961) folgende Mit-
teilungen gemacht:

Finnland 1)

Zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungen sind
zuständig:

die ordentlichen Gerichte (Gerichte erster In-
stanz, Berufungsgerichtshöfe und Oberster
Gerichtshof).

Zur Vollstreckbarerklärung ausländischer Ent-
scheidungen ist zuständig:

der Berufungsgerichtshof Helsinki.

Frankreich 2)

Zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungen sind
zuständig:

für französische Überseedepartements:
der Gerichtshof erster Instanz des Wohn-
sitzes des Beklagten, der Gerichtshof Großer
Instanz, der Berufungsgerichtshof oder der
Kassationsgerichtshof;

für die französischen Überseegebiete:
die Gerichte für bürgerliche Rechtssachen.

Zur Vollstreckbarerklärung ausländischer Ent-
scheidungen sind zuständig:

für die französischen Überseedepartements:
der Gerichtshof Großer Instanz des Unter-
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haltspflichtigen oder mangels eines solchen
Gerichtshofes jener, in dessen Sprengel die
Vollstreckung erfolgen soll, der Berufungs-
gerichtshof oder der Kassationsgerichtshof;

für französische Überseegebiete:
die Gerichte für bürgerliche Rechtssachen.

Niederlande 3)

a) Surinam:
Zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungen sind
zuständig:

der Richter erster Instanz (Kantonrechter), im
Falle der Berufung der Gerichtshof zweiter
Instanz (Hof van Justitie).

Zur Vollstreckbarerklärung ausländischer Ent-
scheidungen ist erforderlich:

die Bewilligung des Präsidenten des Gerichts-
hofes zweiter Instanz (Hof van Justitie) von
Surinam.

b) Niederländische Antillen:
Zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungen sind
zuständig:

das Gericht erster Instanz und das Gericht
zweiter Instanz (Hof van Justitie) der Nieder-
ländischen Antillen.

Schweden *)

Zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungen sind
zuständig:

die Gerichte erster Instanz (Häradsrätt und
Radhusrätt), die Berufungsgerichtshöfe (Hov-
rätt) in zweiter Instanz und schließlich der
Oberste Gerichtshof.

Zur Vollstreckbarerklärung ausländischer Ent-
scheidungen ist zuständig:

der Berufungsgerichtshof Svea (Svea hovrätt).

1) Ratifikation des Übereinkommens durch Finn-
land verlautbart im BGBl. Nr. 284/1967

2) Ausdehnung des Geltungsbereiches des Über-
einkommens auf französische Überseegebiete im BGBl. Nr. 370/1968

3) Ausdehnung des Geltungsbereiches des Über-
einkommens auf Surinam und Niederländische Antil-
len verlautbart im BGBl. Nr. 294/1968

4) Ratifikation des Übereinkommens durch Schwe-
den verlautbart im BGBl. Nr. 33/1966

Klaus
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